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Förderrichtlinie Wasserwirtschaft 2002 – Anlage 1
Zuwendungen zu Vorhaben der Abwasserbeseitigung – Anlage 1 zum Antrag vom

beantragtes Vorhaben :
Vorhabenbezeichnung Bezeichnung des Abwasserbeseitigungskonzeptes

Antragsteller
Name Anschrift

Ansprechpartner beim Antragsteller
Name Telefon E-Mail:

Jahr Anschaffungs- und Herstellungskosten im Rahmen des Abwasserbeseitigungskonzeptes Betriebskosten Anschluss- und Ausbaugrad entgeltfähige Wassermenge

Kläranlage
Maschinen

Kläranlage
Bauwerke

Ortsverbindungs-
sammler

Ortsnetze Sonderbauwerke
Sonstiges

Summe angeschlossene
Einwohner

noch anzuschlie-
ßende Einwohner

Bemessung der
Kläranlage

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR E E EW m³ m³/E
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Summe
Bearbeitungsvermerk des Staatlichen Umweltfachamtes:
Die Angaben zu Investitionen und Anschlussgrad entsprechen dem Abwasserbeseitigungskon-
zept vom , dessen Bestandteil das beantragte Vorhaben ist. Die Bewertung
des Konzeptes durch das StUFA ist dem Schreiben vom zu entnehmen.

Ausbau- [EUR/EW]
Kosten [EUR/E]

[EUR/Abwasseranteil]
Erläuterung: Die Ausbaukosten beziehen sich auf die Zielgröße des Ausbaus (vergleiche Nummer 4.1.5 FRW 2002).Die Anschaffungs- und Herstel-

lungskosten sowie die laufenden Kosten sind für zurückliegende Jahre in tatsächlicher Höhe und für künftige Jahre auf der Preisbasis
des Antragsjahres anzugeben. Reinvestitionen bleiben außer Betracht. Kapitalkosten sind nicht in die laufenden Kosten einzurechnen.

[StUFA-Stempel, Datum, Name und Unterschrift des Bearbeiters]
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Förderrichtlinie Wasserwirtschaft 2002 – Anlage 2

Technische Angaben zu Vorhaben der Wasserversorgung/Abwasserbeseitigung – Anlage 2 zum Antrag (Plan) vom …………/ Verwendungsnachweis (Ist) vom ……………

beantragtes Vorhaben :
Vorhabenbezeichnung

Antragsteller
Name Anschrift

Ansprechpartner beim Antragsteller
Name Telefon E-Mail:

vor nach

Art des Vorhabens erstmalige Errichtung Ertüchtigung Bevorteilte des Vorhabens Inbetriebnahme

Erweiterung Ersatz angeschlossene Einwohner E

Anschlussgrad %

geplante und geschaffene Kapazitäten angeschlossenes Gewerbe EGW bzw. m³/d

Rohrleitungen/
Kanäle

Länge
Plan

Länge
Ist

Mate-
rialart

zuwendungsfähige
Ausgaben Plan (EUR)

zuwendungsfähige
Ausgaben Ist (EUR)

Bauwerke Anzahl
Plan

Anzahl
Ist

Kapazität
Plan

Kapazität
Ist

zuwendungsfähige
Ausgaben Plan (EUR)

zuwendungsfähige
Ausgaben Ist (EUR)

bis DN 200 km Wassergewinnungsanlage1) m³/d

DN 200 km Wasseraufbereitungsanlagen2) m³/d

DN 250 km Hochbehälter m³

DN 300 km Druckerhöhungsanlagen m³/h

DN 400 km Kläranlage EW

DN 500 km Pumpwerke m³/d

DN 600 km Regenrückhaltebecken m³

DN 700 km sonstige Anlagen

DN 800 km

DN 900 km

DN 1000 km

DN 1100 km

DN 1200 km Funktionsgebäude m³ umbau-
ter Raum

Jahr der
Inbetriebnahme

Jahr der Inbetriebnahme

Erläuterungen: 1) Qmittl. 2) technische Kapazität
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Förderrichtlinie Wasserwirtschaft 2002 – Anlage 3

Betriebswirtschaftliche Angaben zur Wasserversorgung bzw. Abwasserbeseitigung zur Vorlage bei der Rechtsaufsichtsbehörde Anlage 3 zum Antrag vom :

Name des Aufgabenträgers :
Kalkulationsperiode vorherige Peri-

ode (nach
Abrechnung)

derzeit gültige
Kalkulation

Kalkulations-
prognose

Kalkulationsperiode vorherige Peri-
ode (nach

Abrechnung)

derzeit gültige
Kalkulation

Kalkulations-
prognose

1. Betriebs- und kalkulatorische Kosten 2. Entgeltfähige Wassermenge und ver/entsorgte Einwohner
insgesamt (1.1. + 1.2.)1),2) TEUR 2.1. Frischwasser/Abwasser (2.1.1.+2.1.2.) Tm³/a

1.1.

Betriebskosten (1.1.1 bis 1.1.5.) TEUR 2.1.1 davon Haushalt und Kleingewerbe Tm³/a

1.1.1. davon eigene Personalkosten TEUR 2.1.2 davon Großverbraucher/Großeinleiter Tm³/a

1.1.2. davon Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe TEUR 2.2 Spezifischer Verbrauch Haushalt/Kleingewerbe m³/Ea

1.1.3. davon interne Verwaltungskostenumlagen3) TEUR 2.3 Einwohner im Aufgabenbereich 1000 E

1.1.4. davon Leistungen Dritter TEUR 2.3.1 darunter an zentrale Anlagen angeschlossen 1000 E

darunter Unterhaltungskosten 2.3.2 darunter dezentral ver-/entsorgte Einwohner 1000 E

darunter fremde (Teil)Betriebsführung4) TEUR 3. Kostendeckendes Entgelt laut Gebührenkalkulation2)

Name des (Teil)Betriebsführers4) 4. Refinanzierung der Kosten durch Entgelte

1.1.5. davon Sonstige Kosten TEUR 4.1 Mengenentgelt (lt. Satzung) EUR/m³

darunter Wasserentnahmeabgabe TEUR 4.2 Grundgebühr/-preis (lt. Satzung)10) EUR/Mon.

darunter Abwasserabgabe TEUR 4.3 Anzahl der Anschlüsse/WE/…8) Stck.

darunter Konzessionsabgabe TEUR 4.4 Einnahmen aus Grundgebühr/-preis TEUR/a

1.2. Kalkulatorische Kosten (1.2.1.+1.2.2.) TEUR 4.5 kumulierte Beitragseinnahmen9) TEUR

1.2.1. davon Abschreibungen TEUR 5. Anlagevermögen

Abschreibungsbasis5) 5.1 aktivierter Anlagenbestand TEUR

1.2.2. davon kalkulatorische Zinsen6) TEUR 5.1.1 darunter aus Ertragszuschüssen TEUR

Zinsaufwand7) TEUR 5.1.2 darunter aus Kapitalzuschüssen TEUR

1) Es soll die Situation des Aufgabenträgers in der vorhergehenden und laufenden Kalkulationsperiode erkennbar werden. Soweit das zur Förderung vorgesehene Vorhaben in der laufenden
Kalkulation nicht berücksichtigt ist, ist auch die künftige Kalkulationsperiode (Kalkulationsprognose) darzustellen. Die Spalten verstehen sich als Jahresdurchschnitt für die Kalkulationsperiode.
Für die Abwasserbeseitigung ist dieses Formblatt für die einzelnen Teilleistungen wie Vollentsorgung (Schmutzwasser und Niederschlagswasser) und Teilentsorgung (nur Schmutzwasser) je-
weils gesondert auszufüllen.
Es sind nur Kosten einzutragen, die für die entgeltfähige Frischwasser-/Schmutzwassermenge relevant sind. Nicht entgeltfähige Kosten, wie zum Beispiel für Wasserlieferungen an Dritte, Stra-
ßenentwässerungskosten, Kosten für Hausanschlüsse, sonstige Leistungen für Dritte, verwaltungs- und (Teil)Betriebsführungskosten für Dritte sind durch gleich hohe Einnahmen zu decken und
hier nicht von Belang. Für die Richtigkeit:

2) Soweit zutreffend, sind die Kosten inklusive MwSt. anzugeben.
3) Anteilige Verwaltungskosten der Gemeinden bei Regiebetrieb, anteilige Umlage bei ZV/Eigenbetrieb/Gesellschaften für die jeweilige Sparte aus den gesamten gemeinsamen Verwaltungskosten
4) Wenn nicht zutreffend „Teil“ streichen.
5) Bitte eintragen AHK für Abschreibung von den Anschaffungs- und Herstellungskosten oder WZB für Abschreibung von den Wiederbeschaffungszeitwerten
6) sofern an Stelle der kalkulatorischen Verzinsung die Verzinsung nach § 12 Abs. 4 SächsKAG vorgenommen wird, ist dieser Wert einzutragen
7) tatsächlicher Zinsaufwand für Darlehen (Ort, Datum, Unterschrift, Siegel)
8) Bezugsgröße für die Grundgebühr
9) alle bis zum Ende der jeweiligen Kalkulationsperiode tatsächlich eingenommenen bzw. im Prognosezeitraum geplanten Beitragseinnahmen
10) angeben zum Beispiel: „pro (Haus-)anschluss“, „pro WE“ (Wohnungseinheit) beziehungsweise andere Art der Grundgebühr/-preis Ea = Einwohner und Jahr


